
 
A n t r a g : 

 
1. Die Ratsversammlung beschließt gem. 

§ 162 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) die 
Aufhebung der Satzung über die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes X „Sa-
gersches Gelände – Zelle 45“ 

 
2 . Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die 

Aufhebungssatzung nach § 162 Abs. 2 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 

 
 


